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RS OGH 1981/5/7 7Ob591/81
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 07.05.1981

Norm

JN §49 Abs4

Rechtssatz

Es handelt sich um keinen in die Kompentenz des Personalsenates gehörenden Streit bloß über die

Geschäftsverteilung, sondern um einen echten Zuständigkeitsstreit, wenn die Klägerin aus § 49 Abs 4 JN ein

prozessuales Recht auf Wahl einer bestimmten Gerichtsabteilung behauptet.
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